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Stadt Schwentinental 
Die Bürgermeisterin  

 
 
 
 
Beratungsart: X öffentlich  nicht öffentlich 

 
 

Beschlussvorlage Nr.: 236/2011 Datum:  28.11.2011 
 
 
Beratungsfolge: 
Nr. - Stadtvertretung/ Fachausschuss  Sitzungstag 
1  Kleingartenausschuss  
2  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales  
3  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partner schaften  
4  Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Si cherheit  
5  Ausschuss für Bauwesen  
6 x Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Fina nzen 06.12.2011 
7 x Hauptausschuss 12.12.2011 
8 x Stadtvertretung 15.12.2011 

 
 
Schluss- und Mitzeichnungen: 
 
 
gez. Leyk 
 
 

 
 
gez. Stubbmann 

 
 
gez. Stubbmann 

Bürgermeisterin Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in 
 
1. TOP:  
 
Abschluss eines Mietvertrages mit den Stadtwerken Schwentinental; 
hier: Anmietung von Flächen im Anbau des Rathauses 
 
2.    Sachverhalt und Problemdarstellung: 
 
In der Sitzung der Stadtvertretung am 24.05.2011 fiel die Entscheidung, dass das 
Bürgerhaus veräußert und künftig durch die Stadtwerke Schwentinental genutzt wird. 
Der damit einhergehende Umzug der SWS ist abgeschlossen und die Umbau- und 
Renovierungsarbeiten im Anbau des Rathauses laufen bzw. stehen kurz vor dem 
Abschluss. 
Da die Stadtwerke Schwentinental Eigentümerin des Anbaues am Rathaus sind, 
wurden Verhandlungen zum Abschluss eines Mietvertrages aufgenommen, um die 
Nutzung durch die Stadtverwaltung sicher zu stellen. 
Die Verhandlungen sind abgeschlossen und der Mietvertrag liegt im Entwurf vor und 
ist dieser Vorlage beigefügt. Er enthält neben den Standartformulierungen die 
Regelung über eine langfristige Laufzeit (§3 – 20 Jahre), die den Bestand der künftig 
ausgeübten Nutzung auf lange Sicht sichert. Zusätzlich zu dem gesetzlichen 
Vorkaufsrecht, das nur unter bestimmten Voraussetzungen greift, wurde auch ein 
vertragliches Vorkaufsrecht der Stadt im § 12 Nr. 5 vereinbart. 
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Der Mietzins wurde, abgestuft nach Nutzung, mit 7,20 € / m² für Büroflächen und 
Bürgersäle, 5 € / m² für den Schulungsraum im Keller, 1,50 € / m² für die restlichen 
Kellerräume sowie 3,33 € / m² für die gemeinsam genutzten Flächen festgelegt.  
Zum Vergleich: In Kiel liegt der Preiskorridor für Mieten im mittleren Segment 
zwischen 5 € / m² (einfacher Nutzwert) sowie 9 € / m² (guter Nutzwert). 
 
3.    Lösungsvorschlag:   
 
Zur Sicherung der Nutzung des Anbaues des Rathauses durch die Stadt schlägt die 
Verwaltung vor, dem Mietvertragsentwurf zuzustimmen. Hinsichtlich des Mietbeginns 
konnte keine Einigung erzielt werden. Der Geschäftsführer, Herr Meier, würde als 
Mietbeginn gern den 01.12.2011 einsetzen. Verwaltungsseitig sehe ich mich hierzu 
jedoch nicht in der Lage, da die tatsächliche Nutzung erst ab Anfang Januar erfolgen 
kann. Die Gründe hierfür sind bereits mehrfach erörtert worden. Die zu treffende 
Entscheidung reduziert sich auf die Frage, wer im Monat Dezember 2011 die Kosten 
trägt. Verwaltungsseitig wird ein Mittelweg vorgeschlagen, Mitbeginn 15.12.2011.  
 
4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Die Miete für den Anbau des Rathauses wird sich aufgrund der o.g. Zahlen auf 
60.400 €/Jahr belaufen. Hierin enthalten ist die bislang schon angefallene Miete für 
die Bürgersäle in Höhe von gut 22.000 €/Jahr. Die Mietnebenkosten für den Anbau 
werden, abgeleitet von dem bisherigen Gesamtverbrauch, bei ca. 10 – 12.000 € 
liegen. Eine genauere Einschätzung für die kommenden Jahre wird aber erst nach 
der ersten Abrechnung der Nebenkosten durch die SWS möglich sein. 
 
5.    Beschlussempfehlung:  
 
Dem Mietvertrag zwischen den Stadtwerken Schwentinental und der Stadt zwecks 
Anmietung der Räumlichkeiten im Anbau des Rathauses wird zugestimmt. Als 
Mietbeginn wird der ................. festgelegt. 
 

 
Abstimmung: 

Dafür: Dagegen: Enthaltungen: Kenntnis genommen: Vertagung: Keine Abstimmung: 
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